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Anleitung für die Instruktion der Dienstleistenden 
(insbesondere in den Rekrutenschulen) 
 
Gestützt auf die Weisungen des Bundesamtes für Sozialversiche-
rung an die Rechnungsführer und Rechnungsführerinnen der Armee 
sowie des Zivilschutzes betreffend die Bescheinigung der Dienst-
tage gemäss Erwerbsersatzordnung vom 1. Juli 2005, sind die 
Dienst leistenden Personen über Zweck und Weiterleitung der EO-
Anmeldung zu instruieren (Verwaltungsreglement 51.3 Anhang 2). 
 
Im Rahmen der Instruktion von Rekruten oder Rekrutinnen ist zu-
sätzlich das Merkblatt über die Erwerbsausfallentschädigung abzu-
geben. Das Merkblatt 6.01 „Erwerbsausfallentschädigung“ (Formu-
lar 318.708) ist beim Bundesamt für Bauten und Logistik, 3003 Bern, 
zu beziehen. Das Merkblatt kann von der Dienst leistenden Person 
auch bei der AHV-Ausgleichskasse oder deren Zweigstellen bezo-
gen werden.  
 
Die Dienst leistende Person ist insbesondere auf folgende Punkte 
aufmerksam zu machen: 
 
 
1. Aufgaben der Dienst leistenden Person  
 
1.1 Überprüfung der EO-Anmeldung 
 
Bei der Abgabe der EO-Anmeldung hat sich jede Dienst leistende 
Person zu vergewissern ob:  
– sie die richtige EO-Anmeldung erhalten hat; 
– die im Dienstbüchlein eingetragenen Diensttage mit den in der 

EO-Anmeldung eingetragenen besoldeten Diensttagen überein-
stimmen. 

 
 
1.2 Ausfüllen von Abschnitt B der EO-Anmeldung 
 
Die Dienst leistende Person hat Abschnitt B der EO-Anmeldung 
unmittelbar nach der Aushändigung vollständig auszufüllen und zu 
unterzeichnen. 
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Anmerkung: Der Rechnungsführer bzw. die Rechnungsführerin hat 
der Dienst leistenden Person die Möglichkeit zu bieten, die erste 
EO-Anmeldung unter seiner/ihrer Anleitung auszufüllen.  
 
 
1.3 Weiterleitung der EO-Anmeldung  
 
1.3.1 Allgemeines 
 
Für die Weiterleitung der EO-Anmeldung ist die Dienst leistende 
Person selbst verantwortlich. Es liegt in ihrem eigenen Interesse, 
diese möglichst rasch weiterzuleiten. Ansonsten muss sie damit 
rechnen, dass sie keine Entschädigung erhält oder die Entschädi-
gung erst verspätet ausgezahlt wird. 
 
 
1.3.2 Zuständige Stelle 
 
Die EO-Anmeldung ist entsprechend der persönlichen Situation der 
Dienst leistenden Person weiterzuleiten (siehe EO-Anmeldung „Hin-
weise“). 
 
Persönliche Situation: Weiterleiten: 
Arbeitnehmende an den (letzten) Arbeitgeber. 
– bei mehreren Arbeit-

gebern 
an einen Arbeitgeber ihrer Wahl. Von 
den restlichen Arbeitgebern sind 
Lohnbestätigungen im Sinn von Ab-
schnitt C der EO-Anmeldung zu ver-
langen und an die Ausgleichskasse 
weiterzuleiten, die für den AHV-Bei-
tragsbezug für den Arbeitgeber ihrer 
Wahl zuständig ist. 

– gleichzeitig selbstän-
dig- und unselbstän-
digerwerbend aber im 
Hauptberuf arbeitneh-
mend 

an den (letzten) Arbeitgeber. Gleich-
zeitig ist eine Kopie der letzten ver-
fügten AHV/IV/EO-Beiträgen an die 
Ausgleichskasse dieses Arbeitgebers 
zu zustellen.  

Lehrlinge an den Arbeitgeber bzw. Ex-Lehr-
betrieb. 
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Persönliche Situation: Weiterleiten: 
Selbständigerwerbende an die für den AHV/IV/EO-Beitrags-

bezug als selbständigerwerbender 
zuständige Ausgleichskasse.  

– gleichzeitig selbstän-
dig- und unselbstän-
digerwerbend aber im 
Nebenberuf arbeitneh-
mend 

an die für den AHV/IV/EO-Beitrags-
bezug als selbständigerwerbender 
zuständige Ausgleichskasse. Vom 
Arbeitgeber ist eine Lohnbescheini-
gung im Sinn von Abschnitt C der 
EO-Anmeldung zu verlangen und der 
Ausgleichskasse einzureichen. 

Arbeitslose an den letzten Arbeitgeber. 
Falls das Unternehmen des letzten 
Arbeitgebers nicht mehr existiert: 
Weiterleitung an die kantonale Aus-
gleichskasse des Wohnsitzkantons 
unter Angabe des letzten Arbeitge-
bers. 

Studierende  
– Werkstudent/in an den (letzten) Arbeitgeber; 
– nichterwerbstätig an die kantonale Ausgleichskasse am 

Sitz der Lehranstalt; 
– nicht AHV-beitrags-

pflichtig 
an die kantonale Ausgleichskasse 
des Wohnsitzkantons oder an die Ge-
meindezweigstelle der Wohnsitzge-
meinde. 

Hausfrauen/Hausmänner an die kantonale Ausgleichskasse 
des Wohnsitzkantons oder an die 
Gemeindezweigstelle der Wohnsitz-
gemeinde 

Auslandschweizer und 
Auslandschweizerinnen  

an die Schweizerische Ausgleichs-
stelle, Postfach 3100, 1211 Genf 2, 
unter Beilage einer Einkommensbe-
scheinigung. 
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2. Verlust der EO-Anmeldung 
 
2.1 Während des Dienstes 
 
Bei Verlust der EO-Anmeldung während des Dienstes ist an Stelle 
einer neuen EO-Anmeldung eine Bescheinigung abzugeben.  
 
Die Bescheinigung muss folgende Angaben enthalten: 
– AHV-Nr. 
– Grad, Name, Vorname 
– Genaue Wohnadresse 
– Dienstperiode  
– Anzahl besoldete Diensttage  
– Name, Vorname des Rechnungsführers oder der Rechnungsfüh-

rerin  
– Truppenstempel, Datum und Unterschrift des Rechnungsführers 

oder der Rechnungsführerin 
 
Die Dienst leistende Person hat die Bescheinigung ihrer Ausgleichs-
kasse einzusenden, welche auf einem besonderem Formular eine 
Ersatzanmeldung erstellt.  
 
 
2.2 Nach dem Dienst 
 
Ist die EO-Anmeldung nach dem Dienst verloren gegangen, so ist 
durch die Dienst leistende Person bei der zuständigen Ausgleichs-
kasse unter Vorlage des Dienstbüchleins eine Ersatzanmeldung zu 
verlangen. 
 
 
3. Auszahlung der Entschädigungen 
 
Die Entschädigung wird grundsätzlich der Dienst leistenden Person 
ausbezahlt. Richtet jedoch der Arbeitgeber für die Zeit des Dienstes 
Lohn aus, so kommt die Entschädigung ihm zu, soweit sie die Lohn-
zahlungen nicht übersteigt. Geht die Entschädigung an den Arbeit-
geber, so hat die Dienst leistende Person unter Abschnitt B Ziffer 5 
„Auszahlung der Entschädigung“ der EO-Anmeldung keine Adresse 
für die Auszahlung anzugeben. 
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Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt bei: 
– Stellungspflichtigen nach Beendigung der Rekrutierung; 
– kürzeren Dienstleistungen, d.h. bei Dienstleistungen, die nicht 

länger als 30 Tage dauern, nach Beendigung des Dienstes; 
– längeren Dienstleistungen, d.h. bei Dienstleistungen, die länger 

als 30 Tage dauern, erstmals nach den ersten 10 Soldtagen und 
in der Folge zu Beginn des Kalendermonats. 

 
Benötigt die Dienst leistende Person oder ihre Angehörigen zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts die Entschädigung in kürzeren 
Abständen, so wird diese jeweils nach 10 Soldtagen ausgerichtet, 
unabhängig davon, ob es sich um kürzere oder längere Dienstleis-
tungen handelt. 
 
 
4. Leistungen, die mit einem Ergänzungsblatt geltend zu 

machen sind 
 
Leistung Ergänzungsblatt und Anspruchsvoraus-

setzungen 
Kinderzulagen für 
Pflegekinder 

Das Ergänzungsblatt 1 (Formular 
318.740) ist von einer Dienst leistenden 
Person auszufüllen, die Kinderzulagen für 
Pflegekinder beansprucht, die sie unent-
geltlich und dauernd zur Pflege aufgenom-
men hat oder für aussereheliche Kinder, für 
die sie Unterhaltsbeiträge leisten muss. 
Nähere Auskunft gibt das Merkblatt über 
die Erwerbsausfallentschädigungen in 
Ziffer 4. 
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Leistung Ergänzungsblatt und Anspruchsvoraus-
setzungen 

Betriebszulage für 
mitarbeitende 
Familienglieder in 
einem Landwirt-
schaftsbetrieb 

Das Ergänzungsblatt 2 (Formular 
318.741) ist von einer Dienst leistenden 
Person auszufüllen, welche als Familien-
glied in einem Landwirtschaftsbetrieb mit-
arbeitet und aus diesem Grund Anspruch 
auf die Betriebszulage erheben kann. Das 
Ergänzungsblatt 2 ist nur bei Diensten von 
mindestens 12 Tagen ohne Unterbruch ab-
zugeben, weil die Zulage nur unter dieser 
Voraussetzung gewährt werden kann. Die 
einzelnen Anspruchsvoraussetzungen sind 
auf dem Ergänzungsblatt näher umschrie-
ben. Nähere Auskunft gibt das Merkblatt 
über die Erwerbsausfallentschädigungen in 
Ziffer 5. 

In Ausbildung 
stehende, die be-
anspruchen als 
Erwerbstätige ent-
schädigt zu werden 

Das Ergänzungsblatt 3 (Formular 
318.742) ist in bestimmten Fällen von der 
Dienst leistenden Person auszufüllen, die in 
Ausbildung steht und beansprucht, als Er-
werbstätige entschädigt zu werden. Nähere 
Auskunft gibt das Merkblatt über die Er-
werbsausfallentschädigungen in Ziffer 12. 

 
Die Ergänzungsblätter können beim Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin 
oder bei den Ausgleichskassen oder deren Gemeindezweigstellen 
bezogen werden. Das Ergänzungsblatt 3 ist zudem an den Univer-
sitäten erhältlich. Bei den AHV-Ausgleichskassen oder deren Zweig-
stellen kann auch das Merkblatt 6.01 „Erwerbsausfallentschädigung“ 
bezogen werden.  
 
 
5. Zulage für Betreuungskosten 
 
Mit der Zulage für Betreuungskosten werden die effektiven Kosten 
vergütet, welche einer Dienst leistenden Person entstehen, weil sie 
wegen des Dienstes ihre üblichen Aufgaben der Kinderbetreuung 
nicht selbst wahrnehmen kann. Das Merkblatt über die Erwerbs-
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ausfallentschädigung enthält die einzelnen Anspruchsvoraussetzun-
gen. 
 
Die Anmeldung für eine Zulage für Betreuungskosten ist direkt der 
zuständigen Ausgleichskasse zuzustellen. Mit der Anmeldung sind 
die Belege über die entstandenen Kosten für die Kinderbetreuung 
einzureichen. 
 
Die Zulage für Betreuungskosten wird stets der Dienst leistenden 
Person direkt ausbezahlt.  
 
 
6. Auskünfte 
 
Für ergänzende Auskünfte kann sich die Dienst leistende Person an 
den Rechnungsführer bzw. die Rechnungsführerin wenden. In be-
sonderen Fällen kann sie an die Verbindungsperson für soziale Fra-
gen (Schuladministrator) oder an die für sie zuständige Ausgleichs-
kasse gelangen. Das Verzeichnis der Ausgleichskassen befindet 
sich auf den letzten Seiten der Telefonbücher. 
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